Beratungsbericht ohne Energieberatung*

	*Bestandteil des Antrages auf Zuwendung für externe Beratungsleistungen vom
	     


(Grundlage: Nr. 4.10 der Förderrichtlinie des Freistaates Thüringen „Förderung von Beratungsleistungen zur Nutzung einzelbetrieblicher Managementsysteme und zur Energieberatung in Landwirtschaftsunternehmen“)
1. Inhalt der Beratungsleistungen zu Cross Compliance
	 FORMCHECKBOX 

	gesamter Betrieb mit allen Produktionsbereichen und Betriebsteilen/-filialen in die Beratung einbezogen;

	 FORMCHECKBOX 

	zu allen Verpflichtungen von Cross Compliance und zur Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes der Flächen wurde ausführlich beraten;

	 FORMCHECKBOX 

	Informationen zu allen zutreffenden Rechtsverordnungen;

	 FORMCHECKBOX 

	Beratungsbedarf in den Betriebsabläufen geprüft und zugehörige Problemlösungen aufgezeigt;

	 FORMCHECKBOX 

	ein in Thüringen anerkanntes einzelbetriebliches Managementsystem wurde verwendet 

	
	Kurzbezeichnung:  
	     

	 FORMCHECKBOX 

	besondere Problemstellungen im Verlauf der Beratung: 
	     

	
	     

	 FORMCHECKBOX 

	Hilfe bei der Antragstellung zur Förderung der Beratungsleistungen;

	 FORMCHECKBOX 

	Informationen zu erforderlichen Dokumentationen und zum einzelbetrieblichen Managementsystem;

	 FORMCHECKBOX 

	Empfehlungen, Entscheidungshilfen für den Einsatz von Dokumentationshilfen;

	 FORMCHECKBOX 

	verbesserte Einsicht in die betrieblichen Zusammenhänge;

	 FORMCHECKBOX 

	Förderung von Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Anwendung eines effizienten Betriebs- und Umweltmanagements;

	 FORMCHECKBOX 

	Beratung des Betriebes zur Auditierung nach:
	     


2. Ablauf der Beratung

	 FORMCHECKBOX 

	Abschluss des Beratungsvertrages am:
	     ;

	
	Gesamtdauer der Beratungsleistung:
	     
	Stunden;


	 FORMCHECKBOX 

	Abschluss der einzelbetrieblichen Beratung im Förderzeitraum oder 

	 FORMCHECKBOX 

	Teilschritte und Fortführung im Folgejahr 


	Die vermittelten Beratungsempfehlungen können umgesetzt werden 
	 FORMCHECKBOX 

	im gleichen Jahr  oder 

	
	 FORMCHECKBOX 

	erst zu einem späteren Zeitpunkt;


3. Meldepflicht

	Im beratenen Agrarunternehmen wurden entspr. VO (EG) Nr. 73/2009 Artikel 13 Unregelmäßigkeiten oder Verstöße festgestellt, die der Meldepflicht unterliegen und der zuständigen Behörde angezeigt (Anlage).
	 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein


	Name des Antragstellers:
	
	Name des Beratungsanbieters:

	     
	
	     

	
	
	Beteiligte Berater:
	     

	
	
	     
	     

	
	
	     
	     

	     ,
	den      
	
	     ,
	den      

	Unterschrift:
	
	
	Unterschrift:
	


02/2009


